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B e t r e f f 
Vertrag über die gemeinsame Kinder- und Jugendarbeit zwischen der VerbGem Obere Aller und dem 

DRK-Kreisverband Wanzleben e.V. 

 

Beschlussantrag 
Der Verbandsgemeinderat ermächtigt den Verbandsgemeindebürgermeister, die anliegenden Verträge 

über die gemeinsame Kinder- und Jugendarbeit zwischen der Verbandsgemeinde Obere Aller und dem 

DRK Kreisverband Wanzleben e.V. zu unterzeichnen. 

 

Begründung 
Die VerbGem Obere Aller ist seit 2012 Mitglied der Planungsregion III des Landkreises Börde für die 

geförderten Fachkräfte der Jugendarbeit. Für den Bereich der VerbGem Obere Aller stehen seit dem zwei 

geförderte Vollzeitstellen zur Verfügung.  

Auf der Grundlage neuer gesetzlicher Regelungen wurde vom Fachdienst Jugend des Landkreises Börde 

ab 2016 ein Modell zur Verteilung der Landes- und Kreiszuschüsse für die Jugendarbeit erstellt, in 

welchem wie bisher für die VerbGem Obere Aller zwei geförderte Vollzeitstellen vorgesehen sind. 

Eine Stelle ist bis heute mit einer Vollzeitkraft im Zentrum der Jugendarbeit in der Gemeinde Eilsleben 

besetzt, Träger der Einrichtung ist der DRK Kreisverband Wanzleben e.V. das Einsatzgebiet erstreckt 

sich auf die Gemeinden Eilsleben, Ummendorf und Wefensleben. Die zweite Stelle war mit Frau Elteste  

in der Zeit vom 01.05.2016 bis 31.12.2017 in Trägerschaft der VerbGem Obere Aller für den Einsatz in 

den Gemeinden Harbke, Hötensleben, Sommersdorf und Völpke besetzt. 

Nach dem Ausscheiben von Frau Elteste konnte trotz mehrmaliger Stellenausschreibung kein geeigneter 

Bewerber für diese Stelle gefunden werden. 

 

Damit die Förderung der 2. Personalstelle für die Jugendarbeit durch den Landkreis nicht gefährdet wird, 

wurde mit dem DRK Kreisverband Wanzleben e.V. Kontakt aufgenommen, um Möglichkeiten einer 

Zusammenarbeit zu erörtern. 

In der erweiterten Sitzung des Hauptausschusses am 26.09.2018 berichtete Herr Dill als zuständiger 

Abteilungsleiter beim DRK Kreisverband Wanzleben e.V.  über die bereits in der der Stadt Wanzleben, 

der Gemeinde Eilsleben und ab 2018 auch  in der VerbGem Westliche Börde erfolgreichen  offenen  

Jugendarbeit. Weiterhin erläuterte er die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit mit der VerbGem 

Obere Aller. In der Sitzung wurde Einvernehmen erzielt, dass die Jugendarbeit in der VerbGem Obere 

Aller auf jeden Fall fortgeführt werden soll. 

 



Im Ergebnis dieser Sitzung wurden Verhandlungen mit dem DRK-Kreisverband Wanzleben zur 

Zusammenarbeit aufgenommen.  

Träger der beiden Stellen für die Jugendarbeit soll ab 01.01.2019 der DRK-Kreisverband Wanzleben sein. 

Die Kofinanzierung  für die zwei durch den Landkreis Börde geförderten Fachkräfte erfolgt 

ausschließlich durch die VerbGem Obere Aller.   

Des Weiteren erfolgt die Kofinanzierung für zwei Freiwilligendienstler durch die VerbGem Obere Aller, 

die bisher durch die Gemeinde Eilsleben erfolgte. Somit wird die Gemeinde Eilsleben künftig entlastet. 

Im Vertrag über die gemeinsame Kinder- und Jugendarbeit  verpflichtet sich die VerbGem Obere zur 

Übernahme eines pauschalisierten Personal- und Sachkostenzuschuss sowie einer Verwaltungspauschale 

in Höhe von 10 % der Bruttopersonalkosten für die beiden besetzten Fachkräftestellen in Höhe von 

32.858,50 €. Eine weitere Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband 

Wanzleben e.V. ist der Abschluss eines Überlassungsvertrages zur Nutzung eines Dienstwagens 

insbesondere für die mobil aufsuchende offene  Kinder- und Jugendarbeit. 

Die Kosten für die Anschaffung eines Kleinbusses als Dienstfahrzeug belaufen sich auf 30.565,39 €. 

Dieser wird mit 90 % in Höhe von 27.508,85 € durch den Landkreis Börde gefördert. Der Eigenanteil für 

die VerbGem Obere Aller beträgt 3.056,54 €. 

Weiterhin sind die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, insbesondere Versicherung, Steuern, 

Reparaturen und Kraftstoffe von der VerbGem Obere Aller zu tragen. 

Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 7.000 € für das Haushaltsjahr 2019 in Ansatz gebracht. Die 

Auslieferung des Kleinbusses  erfolgt nach Zulassung. Die Unterlagen dazu liegen bereits vor. 

In der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 17.10.2018 wurden  die beiden mit dem DRK 

Kreisverband Wanzleben e.V. abgestimmten diesbezüglichen Vertragsentwürfe an die anwesenden 

Mitglieder ausgehändigt. 

Rückmeldung gab es dazu bisher nicht. 

 

Finanzielle Auswirkungen 
HH 2018  Eigenanteil Anschaffung Kleinbus 3.056,54 € 

   Zulassung, Versicherung und Steuern etc. ca. 700,00 € 

Deckung erfolgt durch Einsparung nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel für u. a. Sachkosten, 

da die 2. Stelle für die Jugendarbeit seit dem 01.01.2018 nicht besetzt ist. 

 

HH 2019   Personal- und Sachkosten   32.858,50 € 

   Fahrzeugunterhaltung   ca. 700,00 € 

 
Abstimmungsergebnis    lt. Beschlussvorlage   abweichender Beschluss  
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Anzahl der   

Mitglieder 

davon 

anwesend 

Stimmberechtigt Mitwirkungsverbot 

gem. § 33 KVG LSA 

 Ja-Stimmen  Nein-

Stimmen 

 Enthaltungen 

 

Gefertigt FD 21 

 

 

 

(FDL Fr. Bartsch) 

FDL Beteiligt FD 11 

  

 

 

(FDL Fr. Rhein) 

FBL 2 

 

 

 

(Fr. Kuch) 

Verbandsgemeindebürgermeister  

 

 

 

(Frenkel) 

 

Zum Vollzug angewiesen: 
05.12.2018 

 

 
(Frenkel) 

Verbandsgemeindebürgermeister       - Siegel -  
 


